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RS Vwgh 1987/11/26 87/07/0078
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1987

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32;

Rechtssatz

Senkgruben sind im Hinblick darauf, dass mit ihnen keine Einwirkungen auf Gewässer verbunden sind, wasserrechtlich

nicht bewilligungsp8ichtig (Ausnahme: allfällige Bewilligungsp8icht in Schutz- oder Schongebieten) und demnach -

abgesehen von der Gewässeraufsicht - einer wasserrechtsbehördlichen Ein8ussnahme auch in Bezug auf die

Überprüfung ihres Zustandes (hier: Dichtheit) entzogen.
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